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EU Europäische Union
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
BFI Politikbereich „Bildung, Forschung und Innovation“
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
BBG Berufsbildungsgesetz
BSLB Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

UE Union européenne
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FRI domaine politique „Formation, recherche et innovation“
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national
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im September 2022 reichte Mustafa Atici (sp, BS) eine Motion ein, mit der er verlangte,
dass zukünftig auch Personen aus Drittstaaten, die eine höhere Berufsbildung in der
Schweiz abgeschlossen haben, in der Schweiz bleiben dürfen, um zu arbeiten. Aktuell
durften nur Drittstaatenangehörige mit Schweizer Hochschulabschluss erleichtert
zugelassen werden, wenn ihre Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem oder
wirtschaftlichem Interesse ist, nicht aber Personen mit höherer Berufsbildung. Diese
Ungleichbehandlung sei «stossend», so Atici in der Begründung für seinen Vorstoss. 
In seiner Stellungnahme vom November 2022 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen, da er bereits im Rahmen des Postulates Nantermod (fdp, VS; Po. 19.3651)
verschiedene Massnahmen ergriffen habe, um den Arbeitsmarktzugang für Arbeitskräfte
aus Drittstaaten zu erleichtern. 
Der Nationalrat nahm die Motion in der Herbstsession 2023 dennoch mit 136 zu 53
Stimmen an; einzig die SVP-Fraktion votierte dagegen. Zuvor hatte Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) erfolglos betont, dass eine weitere Ausnahme bei
den Höchstzahlen mit der Regelung zur Masseneinwanderungsinitiative in der
Bundesverfassung kollidieren würde. 1

MOTION
DATUM: 25.09.2023
GIADA GIANOLA

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Mustafa Atici (sp, BS) reichte im März 2021 ein Postulat bezüglich der Validierung von
Bildungsleistungen ein. Atici forderte den Bundesrat auf, in einem Bericht
verschiedene Punkte zum Nachweis von beruflichen Fähigkeiten zu klären. Zum einen
wollte er wissen, weshalb die seit 2004 im BBG verankerten «anderen
Qualifikationsverfahren» zum Nachweis von beruflichen Fähigkeiten noch nicht oft
angerechnet würden. Zum anderen verlangte der Postulant eine Übersicht über die
Erfahrungen, welche die einzelnen Kantone sowie vergleichbare europäische Länder bis
heute bei der Validierung von informell erworbenen Lernleistungen sowie von
beruflicher und sonstiger Praxis gewonnen haben. Schliesslich forderte Atici
Vorschläge, wie – aufbauend auf den im Bericht gewonnenen Erkenntnissen und in
Absprache mit den Verbundpartnern – eine neue Ausrichtung der
Validierungsverfahren aussehen könnte.
Der Stadtbasler Nationalrat begründete seinen Vorstoss mit der Tatsache, dass die
Validierung von Bildungsleistungen an formale Abschlüsse nur punktuell vorgenommen
werde. Atici setzte seine Hoffnungen daher auf Ansätze, die die Fähigkeiten und
Kompetenzen «spezifischer Zielgruppen unabhängig von formalisierten Bildungsgängen
modular validier[en] und in (Teil-)Zertifikaten» abbilden. Dies verbessere die
Arbeitsmarktfähigkeit der Betroffenen und erleichtere den Zugang zu Aus- und
Weiterbildungen. Der Bundesrat erläuterte, dass es in der Schweiz derzeit keine
Zertifizierung von informell erworbenen Kompetenzen gebe. Er sei daher bereit
darzulegen, wie sich die Situation in der Schweiz darstelle und welche Erfahrungen
andere Länder mit der Zertifizierung dieser Fähigkeiten gemacht hätten. Das Postulat
wurde in der Sommersession 2021 vom Nationalrat stillschweigend angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Berufsbildung

Die WBK-NR verlangte mittels einer im April 2022 eingereichten Motion die Stärkung
und Weiterführung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB). Der zentrale
Punkt bestand für die WBK-NR in der Weiterführung des Projekts «viamia», welches
einen Teil des 2019 beschlossenen Massnahmenpakets des Bundesrats zur Förderung
inländischer Arbeitskräfte darstellte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des
Vorstosses. Das Parlament habe sich mit Gutheissen des BBG dafür entschieden, dass
sich der Bund aus dem Bereich BSLB zurückziehe und diesen den Kantonen überlasse.
Der Bund nutze jedoch die Möglichkeit, im Rahmen einer gezielten Projektförderung
gewisse Leistungen der Kantone für die BSLB zu finanzieren. So beteilige sich das SBFI
in der laufenden BFI-Periode etwa an dem erwähnten Projekt viamia, welches Personen
über 40 Jahren eine kostenlose berufliche Standortbestimmung ermöglicht. Eine
allfällige Verlängerung der Anstossfinanzierung durch den Bund könne im Rahmen der
BFI-Botschaft 2025-2028 geprüft werden.
Die grosse Kammer befasste sich in der Sommersession 2022 mit dem Anliegen. Dabei
lag ein Einzelantrag von Andreas Glarner (svp, AG) auf Ablehnung der Motion vor. Der
SVP-Vertreter begründete seinen Antrag mit dem Argument, dass die Stärkung der
Massnahmen und Weiterführung von Projekten im BSLB-Bereich erst im Rahmen der
BFI-Periode 2025-2028 beraten werden sollen. Simone de Montmollin (fdp, GE)
erläuterte seitens der Kommission, dass die vorberatende WBK-NR über eine
parlamentarische Initiative von Mustafa Atici (sp, BS; Pa.Iv. 21.517) debattiert habe,
welche im BSLB-Bereich Kompetenzen für den Bund gefordert hatte. Die Kommission
sei im Rahmen dieser Diskussion übereingekommen, dass der BSLB-Bereich gestärkt,
an der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen jedoch nicht gerüttelt
werden solle. Daher habe die Kommission die vorliegende Motion eingereicht, worauf
Mustafa Atici seine Initiative zurückzog. Letzterer wies im Plenum darauf hin, dass der
Einzelantrag Glarner auf einem Missverständnis beruhen müsse. Die Motion wolle
nämlich genau das, was Glarner ausführe. In der anschliessenden Abstimmung wurde
die Motion mit 129 Stimmen zu 48 Stimmen angenommen. Für den Antrag Glarner und
den Bundesrat stimmten lediglich Mitglieder der SVP-Fraktion. 3

MOTION
DATUM: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat über die Totalrevision des
Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung.
Mustafa Atici (sp, BS) erinnerte daran, dass die Schweiz seit 2014 nur noch Partnerland
und nicht mehr Programmland des EU-Austauschprogramms Erasmus+ ist. Daher habe
die Schweiz in der Vergangenheit alternative Instrumente für Schweizer Studierende
geschaffen. Die wesentliche Neuerung der vorliegenden Totalrevision bestehe in der
gleichwertigen gesetzlichen Verankerung der beiden Varianten, nämlich einerseits die
Assoziierung der Schweiz an ein internationales Förderprogramm, namentlich an
Erasmus+, und andererseits die Umsetzung und direkte Finanzierung des eigenen
Schweizer Förderprogramms, das seit 2014 angelaufen ist. Im Rahmen der Debatte im
Nationalrat wurden einige Mehrheits- und Minderheitsanträge erläutert. Schliesslich
wurde aber nur eine einzige Differenz zum Ständerat geschaffen. Gemäss der Variante
des Nationalrats soll der Geltungsbereich des Gesetzes ausdrücklich um die Teilnahme
an internationalen Programmen erweitert werden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das Geschäft mit 192 zu 0 Stimmen
einstimmig an. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR 2023, S. 1930 ff.; Mo. 22.4105
2) AB NR, 2021, S. 1479
3) AB NR, 2022, S. 1073 ff.; Pa.Iv. 21.517 vom 15.12.21
4) AB NR, 2020, S. 1548 ff.
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